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Sachantrag  
 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses am 01.07.2015 zur BV 
0192/2015/BV  
 
TOP 1.3 „Masterplanung Neuenheimer Feld/Neckarbogen – Zweiter 
Sachstandsbericht und weiterer Planungsprozess“  
  
 
Der Gemeinderat ist bereit, das Verfahren für einen verlässlichen 
Bebauungsplan für das Neuenheimer Feld über zusätzliche Mittel im Haushalt 
anzustoßen, sodass Universität und Institutionen im Neuenheimer Feld hier 
eine Planungssicherheit für die notwendigen Erweiterungen auf dem 
bestehenden Campus erhalten.  
Eine Weiterentwicklung der verkehrlichen Erschließung des Neuenheimer 
Feldes wird im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans und anschließender 
Festlegung im Bebauungsplan erfolgen. Der Startschuss für die Straßenbahn 
als wichtiges Verkehrsmittel muss umgehend erfolgen. Damit wird den 
Interessen der Universität und der Institutionen nach Planungssicherheit für ihre 
Zukunftsperspektiven Rechnung getragen. Somit hätten Stadt und Gemeinderat 
damit weitreichend den Interessen der Kläger sowohl mit der Abänderung des 
Planfeststellungsverfahrens sowie der Perspektivenabsicherung durch einen 
Masterplan mit anschließendem Bebauungsplan Rechnung getragen. Im 
Gegenzug verlangt der Gemeinderat, dass die Kläger die Klage gegen die 
Straßenbahn unverzüglich zurückziehen, sodass mit dem Bau der Straßenbahn 
begonnen werden kann.  
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